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RS OGH 1987/11/17 4Ob306/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1987

Norm

AVG §52 Abs2

UrhG §8

Rechtssatz

Der Sachverständige, der in Erfüllung des ihm gemäß § 52 Abs 2 AVG erteilten Auftrages sein schriftliches Gutachten

bei der Behörde abliefert, weiß zwar, daß dieses Gutachten nicht nur den mit der Sache befaßten Beamten, sondern

darüber hinaus auch den Parteien und sonstigen Verfahrensbeteiligten bekannt wird; er nimmt damit aber keineswegs

billigend in Kauf, daß der Inhalt des Gutachtens noch vor seiner Erörterung in einer ö8entlichen Verhandlung oder in

einer Entscheidung der Behörde durch irgendwelche Indiskretionen über diesen begrenzten Personenkreis hinaus den

Massenmedien und damit der Allgemeinheit zur Kenntnis kommt.
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